
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/1/31 10Os187/78,
14Os95/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1979

Norm

StGB §32

Rechtssatz

Grundsätzlich sind im Rahmen des Strafausspruchs die verschiedenen Vorsatzformen als gleichwertig zu behandeln;

Unterschiede im Vorsatz können - unbeschadet besonderer Gegebenheiten im Einzelfall (siehe § 32 Abs 3 StGB) - für

sich allein nicht strafmildernd wirken.
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